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Hiermit bescheinige ich, dass es sich bei dem nachstehenden Schriftstück um
den vollständigen Wortlaut der Satzung der

PAL Next AG

mit dem Sitz in München

AG München HRB 235252

handelt, wie er sich nach Vollzug der Satzungsänderung gemäß Beschluss
fassung des Aufsichtsrates vom 13.10.2025 unter Berücksichtigung der nicht
geänderten Bestimmungen gemäß dem zuletzt zum Handelsregister einge
reichten Wortlaut der Satzung der Gesellschaft ergibt.

München, den 21 .10.2025

Dr Christoph Dobereiner,

Notar.

88703, PAL Next AG Bed. Kap. 2022/1 2025
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8aung

AfliernaIne SetImrnurigon

§1
Firma

Die Gesellschaft führt die Firma: PAL Next AG.

Sitz

Die ßeeIaschaft hat ihren Si$z in München.

§3
Gegenstand des Unternehmens

1. Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, die Verwaltung, das Halten und die
Veräußerung von in- und ausländischer Beteiligungen im eigenen Namen und auf
eigene Rechnung, unter anderem, jedoch nicht beschränkt auf die Bereiche
Unterhaltungsindustrie und Kreativwirtschaft, der Betrieb von Unternehmen in diesen
oder anderen Bereichen, die Erbringung von Dienstleistungen und Beraiungsieistungen
in diesem Zusammenhang sowie die strategische Führung, Steuerung und
Koordination von Tochtergesellschaften und Unternehmen, an denen die Gesellschaft
beteiligt ist, im Rahmen einer geschäftsleitenden Fiolding und deren langfristige
Wertsteigerung. Ausgenommen sind Tätigkeiten, die einer Erlaubnis nach dem KWG,
WplG, KAGB, ZAG oder sonstigen bankaufsichtsrechtlichen Regelungen bedürfen.

2. Die Gesellschaft kann im Rahmen ihrer allgemeinen Geschäftsstrategig im In- und
Ausland Tochtergesellschaften Niederlassungen oder Betriebsstäften errichten und
sich an anderen Unternehmen unmittelbar oder mittelbar beteiligen, solche beraten,
steuern und koordinieren sowie deren Geschäfte führen.
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3. Die Gesellschaft ist berechtigt, ihren Geschäftsbetrieb ganz oder teilweise in
Beteiligungsunternehmen gleich welcher Rechtsform auszugliedern. Die Gesellschaft
kann Unternehmen erwerben oder veräußern, sie unter einheitliche Leitung
zusammenfassen und Unternehmensverträge mit ihnen schließen.

4. Die Gesellschaft ist zu allen Rechtsgeschäften und Rechtshandlungen berechtigt, die
geeignet erscheinen, den Gesellschaftszweck und die allgemeine Geschäftsstrategie
unmittelbar oder mittelbar zu fördern. Die Gesellschaft kann, die zur Erreichung ihres
Zwecks und der Geschäftsstrategie erforderlichen oder zweckmäßigen Handlungen
selbst vornehmen oder durch Dritte vornehmen lassen. Die Durchführung der
Tätigkeiten liegt im freien Ermessen der Gesellschaft und deren Vertretungsorgane,
inhaltliche Beschränkungen jedweder Art bestehen nicht. Abweichungen von der
allgemeinen Geschäftsstrategie sind, soweit diese der Förderung entsprechend dienen,
zulässig.

§4
GchäftaJahr

DaB Gescbfts;ahr ist das Ka‘enderJahr,

§5
Dauer der Geeeflschft

Die Gesoiischafl ist für unbestimrn Zelt errichtet.

§6
8ekanntmechu,n und Gerlchataod

6.1 Sesellchaft1a Im Sinne des *26 AktS ist ausschließlichder Bundesanzelger. Bekanntmachungen die nicht aufgrundGesetzes oder der &ztzung in der GeSe11SChabiBm be.zu machen slnc4 (freiwillige Bekanntmschungen) kÖri
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nen Im Sundseanzelger oder auf einer WebS&tG der Gaselschaft erfolgen.

6.2 Au1ierIIcher Gerlchtsstarnllr alle Streitlgkeftan derseilschaft mit Ihren AIny als solchen ist der für den Slt2der Gesellschaft geltende Ugameine Gerichte{and, sofernfür ce $trefllgkeften nicht kraft zwingender 9CEeIiGher 8esFimmungen ein anderer Grichtstand vorgescMen Ist.
6.3 Mittelluner, unrt Aufforderungen an dieund Ak(ionre werden an die der GeseHsGhaft züIet bekannt gegebene Anschrift gerichtet. Die Gesescheft ist zurUbemitttlung von Infrmtionen ai die Aktior,rinnen und AkUonre im Wege der Datenfmübertragung berechtigt.

II.
Grundkapital und AktIon

§7
Grundkapital und Aktiøn

7.1 Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 33.557.918,00 (in Worten: EURO
Dreiunddreißig Millionen fünfhundertsiebenundfünfzigtausendneunhundertachtzehnEuro.).

7.2 Das Grundkapital ist eingeteilt in 33.557.918 nennbetragslose Stückaktien. DieAktien lauten auf den Inhaber.

7.3 Das Grundkapital der Gesellschaft wurde dadurch erbracht,
indem die PANTÄLEON Entertainrnent GmbH mit Sitz in
Kronberg im Taunus (Amtsgericht Königstein im Taunus,
HRB 842) nach den 19O ff. timwG formwechselnd in die
Rechtsform der Aktiengesellschaft umgewandelt wurde.

7.4 Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 25. August
2029 um insgesamt bis zu EUR 12782.959,O0 durch ein- oder
mehrmalige Ausgabe von bis zu 12.781959 Stück neuer
Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2024). Den Aktionärinnen und Aktionren
steht grundsätzlich ein Bezugsrecht zu.
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Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der
Aktionärinnen und Aktionäre ganz oder teilweise auszuschließen. Der Ausschluss des
Bezugsrechts ist dabei nur in folgenden Fällen zulässig:

(i) bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, wenn Aktien der Gesellschaft an der Börse
gehandelt werden (regulierter Markt oder Freiverkehr bzw. die Nachfolger dieser Segmente),
die ausgegebenen Aktien 20 % des Grundkapitals nicht übersteigen und der Aisgabebetrag
der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits an der Börse gehandelten Akt erfder
Gesellschaft gleicher Gattung und Ausstattung zum Zeitpunkt der Festlegung ces
Ausgabepreises nicht wesentlich im Sinne der § 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG
unterschreitet und alle eventuellen weiteren Voraussetzungen von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG
gewahrt sind. Auf den Betrag von 20 % des Grundkapitals ist der Betrag anzurechnen, der
auf Aktien entfällt, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zum Zeitpunkt ihrer
Ausnutzung aufgrund anderer entsprechender Ermächtigungen unter Ausschluss des
Bezugsrechts in unmittelbarer oder entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4
AktG ausgegeben beziehungsweise veräußert werden, soweit eine derartige Anrechnung
gesetzlich geboten ist. Im Sinne dieser Ermächtigung gilt als Ausgabebetrag bei Übernahme
der neuen Aktien durch einen Emissionsmittler unter gleichzeitiger Verpflichtung des
Emissionsmittlers, die neuen Aktien einem oder mehreren von der Gesellschaft bestimmten
Dritten zum Erwerb anzubieten, der Betrag, der von dem oder den Dritten zu zahlen ist;

(ii) bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbesondere zum Erwerb von
Unternehmen, Unternehmensteilen und Beteiligungen an Unternehmen, gewerblichen
Schutzrechten, wie z.B. Patenten, Marken oder hierauf gerichtete Lizenzen, oder sonstigen
Produktrechten oder sonstigen Sacheinlagen, auch Schuldverschreibungen,
Wandelschuldverschreibungen und sonstigen Finanzinstrumenten;

(iii) soweit dies erforderlich ist, um den Inhabern bzw. Gläubigern der von der Gesellschaft
oder ihren Konzerngesellschaften ausgegebenen Schuldverschreibungen mit Options- oder
Wand Iungsrechten bzw. -pflichten ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang
einzuräumen, wie es ihnen nach Ausübung ihres Options- oder Wandlungsrechts bzw. nach
Erfüllung einer Options- bzw. Wandlungspflicht zustünde;

(iv) für Spitzenbeträge, die infolge des Bezugsverhältnisses entstehen; oder

(v) in sonstigen Fällen, in denen ein Bezugsrechtsausschluss im wohlverstandenen Interesse
der Gesellschaft liegt.
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Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufs ichtsrats den weiteren Inhalt der
Aktienrechte und die sonstigen Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung
festzulegen. Der Vorstand ist ermächtigt zu bestimmen, dass die neuen Aktien gemäß §
186 Abs. 5 AktG von einem Kreditinstitut, einem Wertpapierinstitut oder einem nach § 53
Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes über das Kreditwesen
tätigen Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen werden sollen, sie den
Aktionärinnen und Aktionären zum Bezug anzubieten.

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem jeweiligen
Umfang der Grundkapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital 2024 abzuändern.

7.5 Des Grundkapital der Gesellschaft Ist um iJR 6500O,odurch Ausgabe von bi zu 55 000 auf den Inhaber lautendennennbetragsiosen Stückaktieri bedingt erhÖht (BedingtesKaptai 2017). De bedingte Kapitalerhöhung dient ausschhßh der Erfullurig von OptIoon dIe aufgrund der rmachügung der Haup Versammlung vom 19. Jüll 2017 gemaß TOP 6 UI, b) bis zum 18. Juli 2022 gewährt wurden,
Die bedingte Kapitalerh:Ötung wird nur insowett durchgef(h,tws die Inhaber der ausgegebenen Optionen von ihremRecht zum Bezug VOh Aktien der Geseflschaft Gebrauchrnacher und dIe GalIschaft zur Erf(Hung der Optionen aufdieses Bedingte Kapital 2017 zurüvkgrelfl, Die Ausgabe darM1er aus dem 8ediiten Kapital 2017 erfolgt zu dem Ausgabebetrag, Wie er sich aus der Ermächtigung ergibt Diefl$UBfl Aktien nehmen vom BegInn des: Geschäftsjahres an,



6

In dem aie durch Ausubung von Optionen entstehen, amGewinn teil

DerAcatermächt1t1 die Fassung von § 7 Abs. 1und Abs 5 der Satzung der Gesefleohaft entsprechend derjeweillgen Ausgabe von Bezugsaklien anzupassen sowie allesonstigen damit im Zusammenhang stehenden Änderungender Satzung vorzunehmen1 die riurdle 1assung betrOffen.
Entsprechendes gilt für d Fall der Nlohtausnut.zung der Etmächllguiig zur Ausgibe von Bezugerechten nec Ablauf des EmiächUgungszeraume sowie für den Fall der Nichtauenutzung des ßedingten XapltaTs 2017 nach Ablauf der Fristen für db AusOburigvon Sezugsrechten.

7.6 Das Grundkapital ist um bis zu EUR 190.612,00 durch Ausgabe von bis zu190.612 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit Gewinnberechtigungab Beginn des Geschäftsjahres ihrer Ausgabe bedingt erhöht (BedingtesKapital 202211). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt,wie

(1) die Inhaber von Wandel- undloder OpUondvetschr&bungon ündloder von Gonuesrechten mit Umtausch- oder0ezurechten, die von der esePha oder Ihr nachge.ordn&an Konzernuntemehrneni aufgrund des In der Hauptversammlung vom 21. JulI2022 gefassten Ermcflhigungsbeschlusges bis zum 2G. JulI2027 ausgegeben wurden. vonihrem Umtausch. oder Bezugsrecht Gebrauch machen unddie Gesellschaft sich entschließt. die Umtausch. bzw. Es..zugerechte aus diesem esdingtenKapital 202211 zu bedlenen. oder

die zur Wandlung verpflichteten inhaber von Wendel.und!oder Optlonsschu rsohrelbungen undloder von Genuesrechtan mit Um-tausch- oder B ugsrechten die vander Oee.IIschaft oder ihren nachgeordneten Konzernunternehmen aufgn.md des In der vom 21. Jull 2022 gefasstenEchtigungsasoNueses bis zum 20. Juli2027 ausgegeben wurden, ihra Pfilcht zum Um lauech edUllen und die Goselischalt sich entschlleßl, dtø Umtauash b2w. Sezugerechte aus dIesem Seilngtøn apltaI 222il zu bedlsnøn. l1oAusgabe der Aktien eifoigt gemW den Vorgaben des Ermächtigungsbeschtusses der Hsuptvefsammtung vom 21,Juli 2022 utderTagesordnüngspwid 6 d.h. Insbesondere zumIndestens 50% desdur hschttIichn Börsenkurses derAkj1 der Gesellschaft an denletzten 10 Böreenhandalstagen vor der Besclsiussfassung des Vorstandes tibet dieAusgabe der Schuldverac}irelburigen in der ErdffnungauktIan im XEfRA.Handei an der Fmnkfunter Wetipapierbrseoder einem von der Oeutschen BörsaAG bestimmten Nachfolgesystem) vorder Besch1uaaassung des .krstandes Oberdie Ausgabe der lewalilgen SchuldverschreIbungen unter
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Beriicke1ctlgung von Anpaseungen gsmft der Im Be.SChlUSS def vorgenannten Hauptversernmiung unter Tegesordnungspunkt 8 III. h) bestimmten Vesserungsschutzre.geht

Der Aufslshierat ml ermshUgt, die Passung der Satzungentsprechend dem jeweiflgen Umfang der Grundkapitelerhbhun aus dem Bedingten Kepliel 2022 abzuandern.

7 7 Das Grundkapital der Gesellschaft ist um EUR 241.00000 durch
Ausgabe von bis zu 241.000 auf den Inhaber lautenden
nennbetragslosen Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital
201 8/11). Die bedingte Kapitalerhöhung dient aus

schließlich der ErlOhung v6ri Optionen, dIe aufgrund der Erlmächtigung der Hauptversammlung von 26. Juli 2018 gernßTOP StIL b) bis zum 24. JuR 2023 gewährt wurden, Die bedingte KopRaterhbhurg wird nur insoweit durchgefuhrt wiedie Inhaber der ausgegebenen Optionen von ihrem Rechtzum Bezug von Aktien der Gesellschaft Gebrauch machenund die Gesellschaft zur Erfüllung der Optionen auf diesesBedingte Kapital 2018111 zurückgreIft. Die Ausgabe der Aktienaus dem Bedingten Kapital 20i811i erfolgt zu dem Ausgabebetrag, wt er aldi aus der E nächtigung ergibt Die neuenAktien nehmen vom Beginn des Geschftftsjahres an, In demsie durch Ausübung ion Optionen erdatehen, am Gewinnteil.

Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung von 7 Abs. 1und Abs. 7 der Satzun9 der Gesellschaft entspra end derjeweiligen Ausgabe von Bezugaaktien anzupassen sowie allesonstigen damit im Zusammenhang stehenden Änderungender Satzung vorzunehmen, die nur die Fassung betreffen.Entsprechendes gilt rür den Fall der Nichtauanutzung derErmächtigung zur Auagabe von Bezugsrechten nach Ablaufdes E Tncht1gungsz&tre ums sowie für den Fall der Nicht-ausnutzung doa Bedingten Kapitals 2018111 nach Ablauf derFristen für die AusObung von l3szugsrechten.
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78 Das Grundkapital der Gesellschaft ist um EUR 115.00000 durch
Ausgabe von bis zu 115.000 auf den Inhaber lautenden
nennbetragsiosen Stückaktieri bedingt erhöht (Bedingtes Kapital
2019). Die bedingte Kapi
lalerhbtwng dlet aus chlIeGlist‘t dr Erfüllung von Öptionan, die aufgrundder Ermch!igung der Hauptversammlung vom 23. JulI2019 gernlVTOP
7 iii. b) in der Fassung des Seschtusses der Hauptversammlung vom 10.
Dzembv 2020 gers31 tP 7 III. a) und auch des diussus der
Hauptversammlung vom 25. August2021 10? 5 b‘ zum 22. JulI 2024
gawhrt werden. Die bedingte KapftsIstihung wird nur irtsowett durch
geführt, wie die inhaber der ausgegebenen Optionen von ihrem Recht
zum Bezug von Aktien der Gesetlsdaft Getaaudi methan und die 0e
selischaft zur Etrüliung der Optionen auf dieses Bedingte kapItal 2019
zuri)ckgrelft. Die Ausgabe dar Aktien zis dem eedlngten Kaptal 2019 erfolgt zu dem isgabebotrag, wie er atch aus der Errntiohllgung ergibt.
Die neuen Aktien n&‘tmen em Beginn des GeadsMtsjahros an, in dezn
sie durch AusQbunØ von Optionen erdatetten, am Gewinn teil.

Dar Autsichtarat wird ermth1gt, die Fassung von 7 Abs. 1 und Abs. 8dor Satzung der GeseUach entepreu*rnnd d aweiligen Ausgabe vonBezugsaklien enzupaaten stwie eile damit Im Zusammenhang
stehenden $derungen dar Satzung vorzwtehmen, die nur die Faseungbetreffen. Entsprechendes gift tOr den Fell der Nlclitausnutztmg der Ermäuhligung zur Ausgabe von BazugereoMen nach Ablauf des ErrnchtI..
gungazeftraurne oowta für den Fall der Nichtausnutzung des BedingtenKpitai 2019 nach Ablauf dar Fttaten Ihr die Ausübung von Bsseshtun,

Das Grundkapital der Gesellschaft ist um EUR 4.702.183,00 durch Ausgabe von bis zu
‘

4.702.183 auf den Inhaber lautenden nennbetragslosen strickaktien bedingt erhoht
(Bedingtes Kapital 2022111>. Die bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der
ErfOllung von Optionen, die aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 21.
Juli 2022 gemäß TOP 9 lt b) in der Fassung des Beschlusses der Hauptversammlung
vom 26. August 2024 gemäß TOP 9 lt. a) bis zum 20. Juli 2027 gewährt werden. Die
bedingte

Kapi1aieitbhung wird nur insoweit durchjalhtirt, wie die Inheber dar aua•gegebenen Optionen von Ihrem Rett zum Bezug von Aktien der Gaaetl
schaft Gebrauch machen .ind die Gaseflshafl zur Ed1hiung dar Optionenauf disos Bedingte Kapital 2022fl) urtickgreift. Die Ausgabe der Aktienaus dem Bedingten KapItal 202211) et4algt zu dem Ausgobebelrag, wie ersich aus der E chtlgung ergibt. DIe neuen Aktien nehmen vorn Beginndes GeschflsJahres an, In dem sie durch Ausübung von Optionen ent.
stehgri, am Gewinn teil. Dar Aufsichtsrat wird ermcttUgt, die Fassungvon 7 Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 9 der Setzung der Gesellschaft entsprechend der Jswelllgon Ausgabe von Eezugsakiien anzupassen sowie allesonstigen damit In ljsammeahang stehenden Änderungen der Satzungvorzunehmen, die nur die Fassung betreffen, Entsprechendes glltfür denFall der Nichtausnutzurtg dar Erm&tiligung zur Ausgabe von Bezugs.rechten nach Ablauf des Enn ht1gungszeftraums sowie für den Fall der
Nlchtauenutzung des Bedingten Xapflals 20.22111 nach Ablauf der FristentOr die AusObung von Sezugsreohten.

§8
Kapitalmaßnahmen

Bei Ausgebe neuer Aktien kann dar Beginn der Gewinnbetelgung SbWSiChSfldvon § 60 Abs. 2 AkIQ !eslelegt werden.
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Inhaberaktien, Form der Aktienurkunden

9.1 Ole Aktien lauten auf den Inhaber. Dies gilt auch bei kapitaIeungen, taAg nichts anderes besohleasen wird.
9,2 Ole Por der Aklienuriunden 80w?e dar Gewinnantefls- undErneueungssch&ne eetlmmt der Vorstand, Das Gleiche gilttOr SchuldverschreIbungen und ZInscha4ne.
9.3 Ein Anspruch der Aktionro auf Verbriefung ihres Anteils isteus9Gschlossen. Die Gesellschaft kann eine oder mehrereSammeiurkunden und!oder EInz&urkunden ausgeben,Ebenso ist dar Anspruch des Aktk7 ära auf Ausgabe VonGewinnantells- und Erneuerungsscheinen ausgaschbssen.

UI,
Vorstand

10
Zusammensetzung und Geachftsordnung

10.1 Dar Vorstand der Gesellschaft besteht aus einem Mitgliedoder mehreren Mitgliedern. Dies gilt euch tUt den ran, dassdas Grundkapital der Goeellsctwft den etrag von EUR3.000.000,00 Uberstelgt. Der Aufsichtsrat bestimmt die Zah‘,den Aufgabenkreis und die Amtszeit der Mitglieder des Vorstandes, Er kann einen Vorsitzenden und einen atelivertrs.tenden Vorsitzenden es Vorstandes emennan. Es kLingenauch stailveriretende VorstandsrnitgItder bestellt wenien.
10.2 Dr Aufskhtsrat kann eine Geschäftsordnung tOr den Vorstand ertassen.

g ii
Vertroti.rng der Gesellschaft

11.1 Sofern der Vorstand nur aus einem Mitglied besteht, whl dieGesellschaft durch dieses Mltgiled allein vertreten im Ubrigen, bei mehreren Vorstandsmitgliedern, wird die l3eseil‘scheft durch zwei gemeinschaftlich handelnde VorstendsmIt‘
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glieder oder durch ein Vorlandsrnitglled In ememschaft miteinem Prokureten vertreten.

11.2 Dar Aufsichtsrat kann einzelnen MflgIiedm des Verstandedie Befugnis zur Alleinvertretung erteilen. Ferner kann er allgemein oder für den Einzelfall einzelne Mitgileder des Vorstande von dem Verbot der Mehrfachvedretuag gemäl
§ 1l, 2. Fall BGB befreien. § 112 AktG bleibt unberührt.

§12
Geachäftsführun

12.1 Der Vorstand leitet db Gee1Ischatt In eigener Verantworturig.

‘12.2 Sofern der Vorstand aus mehr als einem Mitglied besteht,tragen die Mitglieder des Vorstandes gemeinsam die Verantwortung für die geamte GeschMtslührung. Dabei fOMjedes Mitglied des Vontandes den ihm zugewiesenen Goschaftabereich in eigener Versr$wortung.

12.3 Der Aufsichtsrat kann In der Gescheftsordnung für den Vorstand bestimmen, dass bestimmte Arten van Geschäften,Insbesondere alche, die die Vermögens-, Finanz- oder Er‘.tragsiage der Gesellschaft oder die Rlslkoexposltion der Gesellechaft grundlegend verändern, sowie Gründung, Auflösung, Erwerb oder VeräutLerung von Untemehrnensbetelligungen ab einer vom Aufsichtsrat festzulegenden Grenze,nur mit seiner Zustimmung vorgenommen werden ürfen.

12.4 Ober Maßnahmen und Geschä% für die Geaetz Sat.ungoder Geschäftsordnung eine Entscheidung durch den gesamten Vorstand vorschreiben, entscheidet der Vorstanddurch Beschluss. Gleiches gilt für Angelegenheiten, die übereInen einzelnen Geschäftabareich hinausgreifen, die nichteinem einzelnen Gss3hMtaberelch zugewiesen odet zuzuordnen sind und für colette Maftnahmen und Geschäfte einesGeschäftsbereiche, die für die Gesellschaft von wesentlicherBedeutung sInd.

12.5 Der Vorstand beeohllufM, soweit nicht Gesetz, Satzung oderGeschäftsordnung etwas anderes vorschreiben, mit einfacher Mehrheit aller vorhandenen Stimmen. Besteht der Vor‘stand aus mehr als zwei MItiledem, gibt bei Stimmengleichhalt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.
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lv.
Anfeichterat

13
Zusnmiseiaung, Amtsdauer und Ausgeslattuna

13.1 Der Aufsichtsrat bssteht aus drei Mitgliedern.
13.2 DIe Aufslchtsrstsmltgllederwe,den Ww die Zelt bIs zur Been.d‘gUng der HauptverammIung gewähit die über Ihre Entiastung für das vierte (3eschftsJehr nach dem Beginn derAmtszeit bschiIeßL Das Geschhftahr, in dem die AmtszeitgInn1 wird nkht mitgerechriet. Die Hauptversammlungkann für Auiaichtsrntiun1tgtieder bei deren Wahl olne kürzereAmtszeit bestimmen. Scheidet ein von der Hauptversamrnlung gewähltes Mitglied vor Ablauf seiner Amtadauer ausdem Aufsichtsrat aus, so soll für diesen ein Nachfolger durchdas Gecht bestellt oder In einer auaerordentllchen Hauptversammlung bzw. der nachatan ordentlichen Hauptvarsammiung Ine Neuwahl vorgenommen werden, es sei denn,dass für das ausgeschiedene Mitglied ein raatzmitgliednachrUckt Die Bestellung bzw. Wahl des Nachfolgers einesvor Ablauf der Amtszeit ausgE hiedenen Mitglieds erfolgtfür den Rest dar Amtszeit das ausgesoNedenen Mitglieds,soweit das Gericht b. die Hauptversammlung die Amtszeitdes Nachfatgrs nicht abweichend festlegt.

13,3 Gleichzait1 mit den ordentlichen Aufichtsratsmftgiiedemkönnen für ein oder mehrere bestlmmleAufeictitsratsmitgiis..der Ersatzmitglieder gewähitwerden, Die Ersatzmitgliederwerden nach einer bei der Wahl festzulegenden ReihenfolgeMitglieder des Aufaichterats. wenn Aufsichtsraternltgiledar,als deren Ersatzmltgtlederate gewltft wurden vor Ablaufder Amtszeit aus dem Aufsichtsrat ausscheiden. Tritt ein Ersalzmltglied an die Stelle des Ausgeschiedenen, so ett1chtsein Amt, teils In der ncheten oder (lbamchsten Hauptversammlung nach Eintritt des Ersatzteils eine Neuwahl für denAusgeschiedenen statt(indet, mit der Beendigung dieserHauptversammlung, 3ndernf&is mit Ablauf der restlichenAmtszeit ds ausgeschiedenen Aufsichtaratamligllede. EinePerson kann für mehrere Aufsichtsratemitglieder zum Ersatzmitgiled bestellt werden. Im Fall einer vor Ablauf derAmtszeit des ausgeschiedenen Aufslchtsratsmitglieds stattflndenden Neuwahl lebt die ursprüngliche Ersatzmitgliedschaft eines fOr mehrere Auf&chtsretsmltglleder bestelltenund für das ausgeschIedene Mitglied in den Aufsichtsrat



nachgerfickten Ersatmitgilede wteder arf Das ausgeschiedene Ersstzmltglled nimmt unter mehreren besteHlen EreatnitgUedern seine ursprüngliche Position eirL

13.4 Dar Aufsichtgrat Wahit aus seiner Mitte 1r die Dauer seinerAmtszeit einen Vorsitzenden und einen stellvertretendenVorsitzenden. Wiiienseddärungen des Aufsichtrats werdenin dessen Namen von den Vorsitzenden und, In dessenVertilnderungsfail, vorn stellvertretenden Vorsitzenden abgegeben. Entsprechendes gilt für die Entgegennahme von Erk)äruriger die an den Aufsichtsrat gedchtet sind.

13.5 StändIger Vertreterds AufeicMsrats gegenüber Dritten, insbesondere gegen(ber Getichten und Behürden sowie gegenüber dem Vorstaid, Ist dar Vorsitzende oder, Im Falleseiner Verhinderung, dessen Stet vertreter.

13.6 Jedes Mitgiid und jedes Erset1tgIied des Aufsichteralskann sein Amt dunDh eins an den Vorsitzenden des Aufsichtsrates oder den Vorstand zu richtende schriftliche Eddärung Jederzeit mit einer Frist von zwei Wochen niederlagen,bei Angabe eines wichtigen Grundes auch ohne Einhaltungeiner Filet.

§14
Vorsitzender und Steflvertreter

14,1 Der Aufsichtsrat withit im Anschluss an die Heuptversammlung, mit deren Ablauf das Amt des vorherigen Aufsichtaratsvorsitzenden endete oder wenn aus sonstigen Gründen keinAufslctitsratsvorsltzsnder bestimmt Ist, In einer ohne besortdere Einberufung stattfindenden Sitzung oder durch Beschlusstasaung außerhalb einer Sitzung aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter. Die Sitzung bzw.die Beschlussfaeeunq wird von dem an Lobensiahren ältesten Aufsichtsratsrnltgtied geleitet. Die Amtszeit des Vorsitzenden und des Stellvertreters entspricht, soweIt bei derWeht nicht eine kürzere Amtszeit bestimmt wird, Ihrer Amtszeit als Mitglieder des Aufsichterats.

14.2 Scheidet der Vorsitzende oder der Stellvertreter vor Ablaufder Amtszeit aus seinem Amt aus, so hat der Aufsichisrat eine Neuwahl für die restliche Amtszeit des Ausgeschiedenenfür dessen restiiche Amtszeit vorzunehmen.
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13
eeschiLl

15.1 Für Einberufung, Beschiusefähigkeit und Beschlussfassungdss Aufelchterals und seinør Ausschüsse gelten die nachfolgenden eastimmungen; in einer Geschäftsordnung könnenergänzende Bestimmungen getroffen werden.
15.2 Aufsfchtsretebeshiüss,a werden In der Regel In Sitzungengefasst. Au1ertialb von Sitzungen können AuteIchsratsbeschlüsse aUch schriftlich, fernmündlich oder durch anderevergleichbare FrnTnen der Beschlussfassung (etwa dureh Teiefax4 per E-Mail oder im Rahmen eIner Vldeokonferenz)oder durch eine kombinierte Beschlussfassung erfolgen, einWtderspruchsrechl der M(tgrieder des Aufslchl;rat gegendie Formen der Beschlussfassung die in diesem § 1.2 genennt sind besteht nichi.

15.3 Die Sitzungen des A ichtarste werden durch den Vorsitzenden unter Angabe der Tages nung mit einer Frist von14 Tagen in Texiferm Im Sinne des § 126b BGB eInberufen.Bei der Berechnung der Frist werden der Tag der Absendungder inIadung und der Tag der Sitzung nicht mitgerechnet. indringenden Fällen kann der Vorsitzende die Frist angemessen abkurzen und per E-Mail mündlich, temrnndIlch oderteiegraflach einberufen.

15.4 Der Aufsichtsrat muss mindestens zwei Sitzungen im Kalenderhaibjahr abhalten. Der Auf&chtsrat ist ferner zu Sitzungeneinzuberufen, wenn eine geschäftliche Veranlassung dezuvorliegt.

15.5 Die Sitzungen des AufsIchtsrta werden vom Aufslchtsratsvorsitzenden, Im Falle seiner Verhinderung von seinem Stellvertreter geleitet. Der Vorsitzende bestimmt die Reihenfolge,in der die Gegenstände der Tagesordnung verhssdeit werden, sowie die Art und Reihenfolge der Abstimmungen. ZuGegenständen der Tagesordnung, die nicht rechtzeitig bekennt gegeben wordbn sind kann nur Beschluss gefasstwerden, wenn kein Mitglied dem Veifahren widerspricht. Abwesenden Mitgiledei n ist in einem solchen Fall innerhalb einer vom Vorltzenden zu bestimmenden angemessenenFrist Gelegenheit zu geben, der Beschlussfassung nachträglich zu widersprechen.

15.6 An den Sitzungen des Aufsichtarsis sollen die Mitglieder desVoretanda euf Einladung riss Aufslchtsretsvomitzenden teilnehmen. Der AufsioNerat kann zu seinen Sitzungen auch
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Sachverstndlge und Aufslchtspersonen zur Beratung über
einzelne Gegenstände hinzuziehen. Ob solche Personen
be1zuzl&‘en sind, entscheidet der Aufeichlamt mit der Mehr
heit seiner Stimmen.

15.7 Der Aufsichtsrat ist besohiussfhtg, wenn smt1lche Mitglie
der ordnungsgemäß eingeladen sind und wenn an der Go
schlusefassung alle MitgUeder teilnehmen. Ein Mitglied
nimmt auch dann an dsr Beachiusefessung teil, wenn es sich
Iii den Abstimmungen der Stimme enthält, Abwesende Auf
sichteratemitglleder kennen dadurch an der Beschisafas
sung teilnehmen, dass sie schriftliche Stimmabgaben durch
andere Aufsichtsratsmitglieder überreichen lassen. Perso
nen, die nicht dem Aufsichtsrat engehören, dürfen nicht an
stelle von verhinderten Aufslchtsratsmitgliedern an den Sit
zungen des Aufslchtsrats teilnehmen.

16.8 SoweIt das Gesetz oder die Satzung keine größere Mehrheitbestimmen, bedürfen Besohlüsse des AUIeIChtSraIS der ein
lachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Stimmenthal
lungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. Bei Stimmen-gleichheit entscheldet euch bei Wahlen die Stimme des Vorsitzenden oder falls der Vorsitzende nicht au der Beschlussfassung teilnimmt, die Stimme des Stailverireters,

15.9 Über die Verhand1ungn und Beschlüsse des Autsichterats
Ist eine Niederschnit anzufertigen die vorn Sitzungsvomur
zenden zu unterzeichnen Ist. Die Niederschrift über schritt
Ueb, fernmündlich, per Telefax, E-Mail, Vtdeokonfersnz otter
in einer kombinierten l3eschtuesfassung gefasste Bsschiüss
hat der Vorsitzende des Autsichierats zu unterzeichnen undallen Aufsichtsratsmltg!ledem zuzuleiten.

§le
ndsordnung und Änderungen der Sungafassung

‘16.1 Im Rahmen der zwingenden gesetzlichen Vorschriften und
der Bestimmungen dieser Satzung kann slh der Aufsichtsrat
eine Geschäftsordnung geben.

16.2 Der Aufsichtsrat Ist ermächtigt, Änderungen der Satzung zu
beschließen, die nur deren Fassung betreffen, insbesondere
auch Änderungen der Angaben tber des Grundkapital ent
sprechend dem Jeweltigen Umfang der KapttaIedthungen
aus bedingtem und genehmigtem Kapltai bzw. der Kapital.
herabsetzungen auf Grund der Einziehung von Aktien.
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17
Vorutun dr AuteihtsratamItglleder

17.1 Die t4ttgheder des Aufsichtsrats erh&teri neben der Erstattung ihrer Auslageneine jahrliche Vergutung tur jedes volle Geschäftsjahr, n dem sie demAufsichtsrat anqehren. Die Vergütung für den Aulsichtsral wird auf einenGesamtbetrag in Hohe von ährIich FUR 32.5OOOO festgesetzt. Der Aufsichtsratlasst unter Ausubung seines Ermessens anhand von tunktions- undleistungsgerechten Kriterien einen Beschluss über die Verteilung desGesamtbetrages auf die einzelnen Mitglieder. Eine etwa antallendeUmsatzsteuer wird gesondert vergütet. Auisichtsralsmitglieder, die demAufsichtsrat nicht wahrend eines vollen Geschäftsjahres angehöil haben,erhalten de Vergütung lur das Geschäftsjahr, in welchem sie ausscheiden,zeitanieihg. Gleiches gilt, wenn ein Geschäftsjahr nicht ein volles Kalenderjahrumfasst.
17,2 DIe Gesellschaft Ist berechtiüt, die Mittieder des Aufschtsrats auf Koflten der Ceseilschaft In angemessenem Umfangund unter Verinbarurg eines angemessenen S&bstbehalisgegen gesetzUche Haftungsr1a1kar Ihrer Aufslchtsrafstätigketlzu vorsichem.

17.3 1 1 Abs. 2 AMG bleibt unberührt

113Verschwiegenhellapflicht der Aufttclitsratsrnltglteder

Über vortrauliche Angaben und Geheimnisse der Ges&lschaft namenilich Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse, die ihnen durch ihreTätigkeit betarint geworden sind, haben die AufalchtsraLrnltgflederStillschweigen zu bawehreii el ltzungen des Aufsichisrats anwesende Personen, die nicht Aufslchleratsmitglieder sind, sind zur Verschwiegenheit ausdrücklich zu verpflkhten.

Haupversammlun

Ordentliche und auenrdentliche Hauptersammtung

19.1 Die ordentliche Hauptversammlung findet fnrerhalb der ersten echt Monate eines jeden Geschäftsjahres stafl.
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19.2 AußerordentlIche Hauptversammlungen sind einzuberufen,wenn es Im Interesse der Gesellschaft erforcie dich erscheintoder notwendig Ist.

$20
Ort und Einberufung

20,1 DIe Hauptversammlung wIrd von dem Vorstand oder, In dengesetzlich vorgeschriebenen Fällen, durch den Aufsichtsrateinberufen, Sie findet nach Weht ds einberufenden Organsam Sitz der Gesellschaft oder am Sitz einer deutschen Wertpapierbörse siatt. Dar Vorstand Ist ermchUgt, in der Zelt bis2Um 14. Mai2028 die Hauptversammlung auch als Versammlung ohne physische Präsenz dar Aktionärinnen undAktionäre oder ihrer hevolirnäctülgten am Ort der Hauptversammlung (virtuelle Hauplvoreamrniung) einzuberufen sowiedie est1mmungen zu Umfang und zum Verfahren einersothen virtuellen Hauptversammlung zu treffen. Diese werden mit der Einberufung der Hauptversammlung bekanntgemacht.

20,2 Die Einberufung der Hauptversammlung erfolgt durth Sekanntmachung In den Geseiischaftsbtättern. Die Einberufungmuss mindestens dreißIg Tage ior dem Tag. bis zu dessenAblauf sich die A1«ionäre gemM dieser Satzung vor derHauptversammlung anzumelden haben, bekannt gemachtwerden.

20.3 Rechtzeitig übersandte Gegenanträge der Aktionäre werdenunverzügflch und auschlleßIlch auf den intemotelten darGesellschaft veröffentflcht,

20.4 Ersatzlos gestrichen

20,5 Ersatzlos gestrichen

$21
Recht zur Teilnahme

21.1 Aktionäre sind zur TeUr,ahme an der Hauptversammlung undzur Ausübung des Stimmrechte berechtigt, wenn sie sich vorder Hauptversammlung angemeldet haben. Die Anmeldungmuss der GeaeI1scha oder den sonst In der Einladung be
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elchneten Steilen In Textfcnn In deutscher oder englischerSprache mindestens sechs Tage vor der Heuptversrnmlungzugehen

21.2 OtS Aktionäre müssen des Weiteren die Berechtigung zurTeilnahme an dar Hauptversammlung und zur Ausübung dosStimmrechte nachweisen. HlarYür reicht ein Nachweis gemäß§ ølc Abs. 3 AkIG aus. Der Nachweis muss sich auf einengemäß den gesetzlichen Vorgaben für brsennot1ørte Geseilschaften in der Einladung zu bestimmenden Zeitpunktbeziehen und der Geqellac aft oder einer der sonst In derEinladung bezeichneten Stellen mindestens sechs Tege vorder Haupere,: mtung zugehen. Die Regelungen dIeser Z1ftsr 21 2 gelten nur dann, wenn die Aktien der Geellchaff glrosammelverwahrt werden.

§22

Vorsitz in der Hauptversammlung

22.1 DIe Leitung der Hauptversammlung obliegt dm Voritzenden des Aufsichterats, im Ftie seiner Verhinderung oder,wenn der Aufelchteralsvorsitzem e sein Amt aus sonstigenGründen nicht wahrnimmt, seinem Stellvertreter, Sind bekteverhindeil oder nehmen das Amt sus sonstigen Grtndennicht wahr, kann der Aufsichtsrat durch einen vor oder whrend der Heuptversarnmlung gefassten Beschluss einenVersammiunsieiter bestimmen. WIrd hiervon keinen Gebrauch, wird der Versammlungsielter aus der Mitte der Aktlonäre durch die Hauptversammlung unter L.eltung des ältestenanwesenden Aktionärs gewählt.

22.2 Der Versammiungelelter bestimmt die Reihenfolge, in der dieGegenstände der Tagesordnung verhandelt werd,n sowiedie Mund Ralhenk,e 6er Abstimmungen.

§23
Beschränkung des Rede und Fragsrchte der Aktionärs In dorHauptversamrnturg

23.1 Der Vorsitzende hat das Recht, das Frage- und Rederechtder Aktionäre zeitlich nach der Maßgabe des Folgenden zubeschränken:
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a) Ist nach der In der Hauptversammlung zur Behandlung
anstehenden Toiesonung nur über einzelne oder
mehrere der Gegenstände Verwendung des Eltanzge
wlnns, Entlastung der Mitglieder des Verstande, Entlas
tung der Mitglieder des Auf ichtarats, Wahl des Ab
schlusaprüfers und; Ermächtigung zum Erwerb eigener
Aktien Beschluss zu fassen, kann derVorsitzende das
Rede und Fragerecht der Aktionäre in solcher Weise
zeitlIch beschränken, dass dl. Hauptversammlung Ins
gesamt nicht länger Ia sechs Stunden dauert. Bei der
Berechnung der Dauer der Hauptversammlung bleIben
die Zeiträume außer Betracht, die auf Unterbrechungen
der Hauptversammlung und die Rede des Vortands
sowie die AuetQhwngen des Vorsitzenden vor Beginn
der Ganeraldebatte entfallen.

b) ist noch der In der Hauptversammlung zur Behendlung
anstehsnden Tagesordnung auch tber andere Gegen
stände al nach Buchstabe a) Beschluss zu fassen,
kann der Vorsitzende das Rede und Fragerecht der
Aktionäre in solcher We1e zeitlich beschränken, dass
die Hauptversammlung insgesamt nicht länger als zehn
Stunden dauert. Buchstabe a) Satz 2 gIlt entsprechend.

c) Der Vorsitzende kann die Rede- und Fregezelt eines
Aktionärs je Wortm&dung aufl Minuten beschränken
und, wenn sich im Zeitpunkt der Worterteliung an den
Aktionär mindestens drei weitere Redner angemeldet
haben, auf zehn Minuten. Der Vorsltzndø kann die
Rede und Fragezelt, die einem Aktionär während der
Versammlung Insgesamt zueiehl, auf 4 Minuten be
schränken.

d) Die Beschränkungen nach Buchstaben a) bis c) können
vom Vorsitzenden jedez&t, euch zu Beginn der ‘.1er-
sammlung angeordnet werden. Der Vorsitzende hat bei
der Ausübung des Ihm eingeräumten Ermeesens die
konkreten Umstände der Keuptvarearnmlung zu beach
ten. Er hat sIch Insbesondere an den Geboten der
Sachdlenllchkek, der Verhältnismäßigkeit und der
Glelchbehandluig zu odentieren.

e) Beschränkungen nach Maßgabe der vorstehenden
Buchstaben 8) bis d) gelten als angemessen im Sinne
des § 131 Abs. 2 Satz 2 AktQ.
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232 Unabhng von dem Rscht der Vorsitzenden, des Frege undRederecht der Akflonre nad Meßgabe von Abs. 1 zu beschrnken, kann der Vorsitzende um 22:30 Uhr des Vammungs1egden Deba tenschluss anordnen und mit den Abstimmungen zu den‘asordnungspunktsr beginnen. Nach Anordnung des DebattenscNusses sind weitem Fragen nicht mehr zu) Ig.
Z33 Ose Recht des Voeeitze4en, des Rede- und Fregarecht der Mtl.onre t)t,er die stimmungen in Abs. 1 und 2 hinaus nach Msi3gebe der gesetzlichen Bestimmungen oder nach Mßgabs son*ger In der Rechtsprechung arie$cannter Srundetze e1nzuschrn-ken, bleIM yen den Regelungen In Abs. 1 und 2 unberOtut.

§24
Deschluesfeiunj

241 Jade Aktie gewahrt in der Hauptversammlung eine Stimme,
24.2 Ole fles se der Heuptverammlung werden, soweit nichtzwingende gaselzflcha Vorscl‘iilflen entgeenstehan, mit einfacherMehrheit der obgegebenen SUmmen und, sotem das Gesetz au11er aer $ttmnmmehrhelt tne Kapltatmehrhelt vorchrelbt, mit dereinfachen Mehrheit das bei der R chiusfaeun vertretenenGrwidkapflais gatasst. Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. Bei Stlmmenglelchhelt gilt ein Antrag ala abgelehnt.

24.3 Bei Wahlen, In denen der Vara imlungsleuer enichuldet, mehrere Kandidaten gleichzeitig In elnemn Wahivorgang zur Abstimmungzu stellen. gilt derjenige ils gewählt, der die meisten Stumon aufsich vereinigt, Bei Stlmr‘engleiehhelt entscheidet das Los.
244 Bei der Ausübung des Stimmrechts lwnn sich der Aktionär vertreten lassen. Die Gesellschaft kann bestfmrnsn. dass Votimechtenmittels elektronIscher Meilen oder per Telefax ertelltwsrdsn klnnen und die Art der Erteilung Im Einzelnen regeln. Des Weiterenkann die Gesellschaft einen oder mehrere Miterbeltar der Gesallschaft oder Dritten als Stlmmrechtavertrater zur Verfügung steHen.Ole Elnzelheltan tOr die Erteilung von Stimmreditsvomachtenwerden zusammen mit der InbeMurig der Hauptversammlungden Aktionären bekannt egebon ader den Aktionren euf eine Inder Einladung zur Hauptversammlung bakent gegebenen Weisezugänglich gemacht. ?wngende gesetzliche E stimmungen bleiben unberührt.

24.5 Der Vorstand Ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktlonre auch ohne selbst vor Ort anwesend oder vertreten zu sein an der Hauptversammlung teilnehmen und sämtliche oder einzelne ihrer Rechteganz oder teilweise Im Wege elektronischer Kommunikation aueüben kännen (Oriline.Tallnahn,e) sowie Bestimmungen zum Umfang und zum Verfahren ein solchen TelInahme und Rechtesus
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1

übung zu treffen. Die Betlmmungan werden mit der Einberufungder Haupverammlun bekannt gemacht.

24.e Der Vomtend Ist ermächtIgt vorzusehen, dass Aktarre ihreStimmen, auch ohne an der l4auptversammlung teflzuneimran,echriftilch oder im Wege elektronischer Kommunikation abgebendL)rfen (8rtafwah4 sowIe BesUmmunen zum Verfahren zu treffenDie Bestimmungen werden mit der Einberufung der Hauptversammlung bekannt gemacht.

26
Teilnahme von Vorstanda. und AufalchtaraIemltglledern,

$114. und TonUbertragungen

25,1 Die Mitgioder des Verstande und des Aufslctrtrots seilen an derHauptversammlung perattnllch teinehmen. Mitgliedern das Aufelehtersta ist die Teilnahme an der Hauptversammlung im Wegeder Bild. und Tonübertragung In den Fallen goetsttet In denenihnen aufgrund rechtlicher Einschränkungen, aus gesundheitlichenGründen, aufgrund ihres Aufenthalts Im Ausland oder aUf-grundeiner unangemessenen Anralsedeuer die physische Präsenz amOrt der Hauptversammlung nicht oder nur mit erheblichem Aufwand rnLgIlch ware oder wenn die Hauptversammlung als irtueItaHauptversammlung chrre physische Prsen der AkEiondrimeriund Aktionäre oder ihrer EnvoIimchiigten am Ort der Hiruptversenimlung ahgeh&ten wird.

252 Die Hauptversammlung kann auszugaweise oder vollständig irrBild und Ton übertragen werden. Die Uberlragung kann auch ineiner Form erfolgen, zu der die Öffentflchkeit uneingeschrenkt Zugang hei. Der Vottn entscheidet tiber Form, umfang und gegebenenfalls tiber Zugangsbe chrnkwtgen der Ubestragung. DtForm dar Obertragung .et In der Einberufung bekannt zu geben.

VI.
JahreaabachIue und GawLnnvmwarsdun

2.8
Jshreaat,schluaa und ordentliche Hauptversammlung

26.1 er Vorstand hat in den ersten sechs Monaten des Geschäftajahisa den Jahrsaabsehlusa sowie, wann gesatdlch etlcrdedich, denLagebaricht für das vergangene Geschditsjahr aufzustellen undunverzüglich dem Aufsichtsrat mit dem Vorschlag fOr die Verwendung das Bilanzgewinrs sowie dem Alschlussprtifer (soweit dieaseIIsclraft geset2ilch pr(ifpfilshtIg Ist oder eine freiwillige Prüfung
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erfo3gt vrzu1egen Der A sichtarat hat den JahresebshIus, ge.bnenranB den Lagebarloht eoweft ein solcher aJf stellt wurd) owle den Vorschlag ffir die Verwendung des Bllanzgevtirinszu
prüfen. Soweit die S eilschaft eeetzlich prüfpflichtig Ist, hatder Abachtuesprüfer an den Verhanilungen des Aufskhtsrats teltzünehrnen urd Ober die wesentiktien Ergebnisseseiner Prüfung zu beten.

262 Ober des Egebnie esiner Prüfung hat der Aufsichisralschrlftflch an die Heu ersammftrng zu berichten. Er hatseinen Bericht Innerhalb eines Monats, nachdem Ihm dieVorlagen zugegengen sind, dem Vorstand zuzuleiten. Bifligtder Aufstchtsrat nnc)i Ptifung den Jahresebschiuas so Istdieser festgestellt, antem nicht Vorstand und Aufslchtsst haschließen, die Feststellung des Jehresabachluases derHauptvtrniammlung zu überlassen.

26.3 Nach Eingang de Berichte des Aufsichtarals über das Ergebnls seiner Prüfung hat der Vorstand unverzüglich die orderitilche Hauptversammlung einzuberufen, die innerhalb derersten acht Monate eines jeden ofiejahres stattzuflrden hat Sie beschließt über die Entlastung des Vorstandsund des Aufaichtsrats sowie tibet die Venwendung des 91-1anzgownns und wählt ggls. den AbachlusaprOfer.

§27
Gswnnvorwendung

27,1 DIe Hauptversammlung beschließt über die Verwendung dessich aUs dem festgeste(lten Jahmsabschluss ergebenden B1-lenzgewinns.

27.2 Stellen Vorstand und Aufsichtsrat den Jahresabschlues fest,so können sie Betrttge bis zur HIfte des Jahresübarschusses In andere Gewlrmrücktagen elns*ellen. SIe sind darüberhinaus berochtigt weitere Betrugs b15 zu einem weiterenViertel des Jahresübe dtussøs In andere Gewinnrücklageneinzustellen, wenn die anderen ücklagen die Hifte desGrundkapltals nicht übersteigen oder soweit sie nach Einstellung die Hätfte des Grundkepitafs niuht übersteigen würden.
273 Die Hauptversammlung kann In dem Beschluss über dieVerwendung des Bllenzgewinns weitere Beträge fri Gewinnrücklagen einstellen oder als Gewinn vortragen.
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27,4 Nach Ablauf dee Geschäftsjahres kann der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates Im Rahmen der §59 AktG einen Abschlag auf den voraussichtlichen Blianagewinn an dieAktionäre zahlen.

vo.
Schlv.ssbostlmniungun

§28
Deutsches Recht

Dleso Satzung unterliegt dem Recd dar Bundesrepublik Deutschland.

§ 2
Kosten

29.1 Die Gesellschaft trägt die mit dar GrOndung verbundenenKosten In Höhe von EUR 1 .&ao,oO.

292 Die Gesellschaft trägt die mit dem Formwechsel In die AGverbundenen Kosten bis zum 9etrag von EIJR 5.OOOOO.

S 30
5aIvatorisch Klause)

Sollten eInzelne Bestimmungen dieser Satzung ganz oder telweIaeunwirksam sein oder wangen oder sollte diese Satzung ne Lütkeaufweisen, soll dies die Gi.)itikIt der übrtgen äestlmmungen dieserSatzung nicht berühren. Vielmehr sind die Aktionäre veipfilohtet, anStelle der ungültigen oder feNenden Bestimmung eine solche Bestimmung zu vereinbaren, wie sie vernünfugerweisa von ihnen vereinbart worden wäre, hatten sie bei dar Aufstellung dieser Satzungdie Unwirksamkeit oder das Fehlen der betreffenden Bestimmungerkannt

- Ende der Satzung -


